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daß sie vermehrte UnterstillzuDg fiIr die Erschließung der 
Humanressourcen und den Wiederaufbau und die Entwicklung 
der sozialen und wirtscbaftlichen Infrastruktur gewilbren; 

21. ersucht den Generalsekretlir. der Generalversammlung 
auf ihrer filDfzil!llteD. 'Thgung einen Bericht Ober die Durch
fIIhrung dieser Resolution vorzulegen: 

22. beschließt. in die vorlllufige 'IlIgesordmmg ihrer 
fllnfLigsten Thgung einen Punkt mit dem Titel "Umsetztmg der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen fiIr die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Iahren" mri'znnehmen; 

94. Plenanit.vmg 
23. Detember 1994 

411/143. FInanz!. der Vereinten Nationen 

DIe Generalverstl11ll1llung. 

unter Hinweis auf Artikel 17 der Charta der Vereinten 
Nationen. 

mlt tkm Ausdruck ihm' tiefen Besorgnis Ober die Fmanzla
ge der Organisation, 

in Anbetracht der von den Mitgliedstaaten wllhrend der 
Generaldehatte zum Ausdruck gebrachten Auffassungen Ober 
die finanziellen Schwierigkeiten der Organisation. die unter 
anderem dadurch entstanden sind, daß die MitgJiedstaaten ihre 
finanziellen VeIpflich!nngen der Organisation gegenOber nicht 
rechtzeitig und vollstllndig erftIllt haben, 

Ke1l1lt1lis nehmend von dem Bericht des Genera1sekretärs 
Ober die Tätigkeit der Vereinten Nationenm und von seiner am 
12. Oktober 1994 vor der Generalversammlung abge~n 
Brklllrung Ober die preldire Finanzlage der Organisation .... 

sowie in Anbetracht der von den Mitgliedataaten in! 
Verlauf der Plenarsitzung bei der Behandlung der Finanzlage 
der Organisation unter Punkt 10 der 'Thgesordnnng ihrer 
neunundvierzigaten 'Thgnng geiiußerten Anaichten, 

sich bewl!fJt, wie wichtig und dringlich es ist, der Organisa
tion eine tragflIhige finanzielle Baaia zu sichern. 

sich ebetifalls b~t. daß die Lösung der ernsten Finanzla
ge der Organisation politische Mallnabmen erfordert, 

in BekriIftlgung der Rolle des F!Inften Ausschusses der 
Generalversammlung in bezog auf Haushalts- und Finanz
angelegenheiten und der Wichtigkeit dessen, daß alles getan 
wird, um eine möglichst breite Einigung in! EinIdanIl mit der 
in! FIInften Ausschuß festgelegten Praxis und in Uberein
stimmung mit Versammlungssesolution 41/213 vom 19. De
zember 1986 herbeizuf!lbren. 

1. beschlltlfJt. zusilIzliche Maßnahmen zu prüfen, die eine 
solide und tragflIhige finanzielle Baaia fiIr die Organisation 
gewllbr1eisten sollen; 

2. beschlltIfJt ~ zu diesem Zweck eine hochran
gige. allen Mitgliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe unter 
dem '&:si1z des PrIIsidenten der Generalversammbmg und mit 
zwei atellvertretenden Vorsitzenden einzurichten; 

1$1 0jfIde/ks ProJokoll der ~ NBU1IU1IdvIerzIgste 
T_ &!/kJ", 1 (A14911). 

'" SIehe 0.fJIcIal1hcmds oftllll Genel'lll AssembIy. Forty-ninIh SessIon, 
PImtJrj Me8Ifngs. 2S. Si1zung, und Korrigendum. 

3. ersucht die hochrangige Arbeitsgruppe, der General
versammlung Ober den F!Inften Ausschuß einen Bericht Ober 
den ·Stand ihrer Arbeit, bei der m!lglichst breite Einigung 
herbeigef!lhrt worden sein soll, zur PrDfung vor dem Ende 
ihrer neunund'Vierzil!llteD. 'Thgnng vorzulegen. 

94. Plenanit.vmg 
23. Dezember 1994 

411/215. Unterstiltmng bei der MInendlumuug 

Die Generalvel'Sll1llllÜung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 4sn zur UnterstIItz!mg 
bei der Minenrllumung. die am 19. Oktober 1!193 ohne 
Abstimnnmg verabschiedet wurde, 

in Bekr4ftlsung ihrer tiefen Besorgnis Ober daa enorme 
humsoitlIre Problem, daa ilnrch daa Vorhandensein von Minen 
und anderen nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtungen 
verursacht wird, die ernsthafte und langfristige soziale und 
wirtschaftliche Auswirkungen fiIr die Bevölkerung verminter 
Länder mit sich bringen und ein Hindernis fiIr die R!lclckebr 
von Fl!Ichtlingen und anderen Vertriebenen, fiIr humanitIIre 
Hilfsmaßnabmen und fiIr den Wiederaufbau und die wirt
scbaftliche Entwicklung sowie fiIr die Wiederherstellung 
normaler sozialer Verhliltnisse darstellen, 

mlt tkm Ausdruck hlJchster Beunruhlgung über die stIIndig 
wachsende Zahl von Minen und anderen nicht zur Wirkung 
gelangten Vonichtungen infolge von bewaffneten Konflikten, 

zutiefst besorgt darlIber. daß die Anzahl der jedes Iahr 
gelegten Minen die Zahl der Minen, die ionerhalb des gleichen 
Zeitraums geräumt werden können, exponentiell !lbersteigt, 
und lIbeJ:zeugt von der Notwendigkeit und Dringlichkeit einer 
Verstllrkung der Minenriiumbemöhungen der internationalen 
Gemeinschaft, 

in der ErwIJsung. daß es notwendig ist, gegebenenfalls die 
Orte aufzuzeichnen. an denen Minen gelegt worden sind, 

mlt tkm erneutenAusdruck Ihrer Bes/f.lr:oIIIg Ober die groBe 
Zahl der Minenopfer. insbesondere unter der Zivilbevölkerung, 
und in diesem Znsammenhang Kenntnis nehmend von der 
Resolution 1994/94 der Menschenrechtskommission vom 
9. März 1994 Ober die Auswirkungen bewaffneter Konflikte 
auf daa Leben von Kindern .... 

eingedenk der ernsthaften Bedrohung, die Minen und 
andere nicht zur Wirkung gelangte Vonichtungen fiIr die 
Sicherheit, die Gesundheit und daa Leben des an humanitären, 
friedensichernden und Wiederaufbauprogr mitwir
kenden Personals darstellen, 

diesbez!lglich verweisend auf ihre Resolution 4sn9 vom 
16. Dezember 1993 zu dem Übereinkommen Ober daa Verbot 
oder die Beschrilnkung des Einsatms bestimmter konventio
neller Waffen, die !IbermlIßige Ver1etzungen verursachen oder 
unterschiedslos wirken können"·. und darauf. daß der Ge
neralsekretlir eine Konferenz zur ÜberprIIfung und Ab
IIndernng dieses Übereinkommens einberufen hat, unter 
besonderer Ber!lcksichtigung der Arbeit der Gruppe von 
Regierungsaachverstlindigen, die derzeit mit den Vorbereitun-

.. , SIehe 0.fJIcIal Records of tIIII EcoJ/omIc und SocIaI CtnmcJ/, Il194. 
Supplement No. 4 und Korrigeudum (B/1994/24 und Kmr.l). Kap. n. Ab
scImInA. 
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